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Bekanntmachung
Nr. W. I. 4100/1. 17. ft. R. 21,

bettksimd Beschlagnahme und Bestandserhebnng
von Torffasern(Blalischeiden von Eriophorum).

Vom 14. April 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Lauchen des

ft3niftlt$en Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Veschlagnahme-
vorschrislen nach 8 6*) der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Ergäuzungsde-
kanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und vor.r 25. Novem¬
ber 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645 und 778) und vom 1-1
September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) und jede Zu-
wicrrhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5" ) der Be-
karnitmachungen über Vorratserhebungen vom 2. Februar
1915, 5. September 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-Ge-
sttzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft wird . Aach kann der
Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

1. . .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmte« Gepmstand beiseite-

schrfft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verwirft »der
kauft oder ein andere» BeräußerungS- oder CrwerbSgeschSft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmte« « egrnftän. e
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhan¬
delt;

4. wer den «ach 8 5 erlafsenen AuSfLhrunWtzefttmmruigrn
zuwiderhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus 6 *u»t

dieser Verordnung »eWslichtet ist. nicht i« der gesetzte» Prist
eE -dei wtff«wU» naMMig« -d«r >«

yuuci umufv WH « hvm- o « - —- -- — - -
Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark bestraft, auch könne«
Vorräte, die verfchtviegen sind, Im Urteil für dem Staate der-
fallen erklärt werden, Ebenso wir» bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Vagerbücher rinzurichten oder zu fütz-
ren unterläßt , » er fahrlässig die Auskunft, ,« der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständigeAnga¬
ben uurcht, wir» mit Geldstrafe bi» zu dreitausend Mark oder

■f lat Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
Leürast. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschri^

! denen Vagerbücher ein, »richten oder zu führen unterläßt.
8 1.

Bo» der Beschlagnahme detrofsene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung betroffen sind alle Torf-

fasern (Blattscheiden von Eriophorum ), soweit sie mit der
Hand gesammelt oder mechanisch ausgesondert worden sind,
gle.avirl in welchem Zustand der Vertorfung sie sich be¬
finden.

» L
Beschlagnahme.

Alle von vieser Bekanntmachung betroffenen Gegen-
stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht aus
den nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben

8 &
Wirkung der Beschlagnahm«

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über diese
nichtig sind. Den rechtsgeschästlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig, die mit
besonderer Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsminrsteriums oder aus Grund
der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

8 4.
ve»äutz«r»«g-- und » btteseru«g»erla«b»i» für

«icht ansderettete Lorsfas«*»
Trotz der Beschlagnahme wird die Veräußerung und Ab¬

lieferung der nicht aufbereiteten Torffasermeugen an die
nachstehenden Aufbereitungsanftalten , nämlich:

1. Torfverwertung Poggenmoor , Eduard Dhckerhoff V.
« . b L , Poggealmgevb. Neustadta. Rüben berge,
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/ . Xarftoevte SlgiÜa & m . b. .<£>., 9Ibt . X>trfd )au t. SBeftpc.geftuitet.
Der fflicgd-’diafyftoff’&btellunQ  des ffüntglid;  Preußt --

fd (n ffikgäminifteriums  steht das Recht zu, weitere Aufbe-
rertungsanstalten , die zur Annahme und zum Ankauf be¬
schlagnahmter Torffasern berechtigt sind, zu bestimmen. Die
Namen dieser Ausbereitungsanstalten Iverden im Reichs-
anzeiger bekanntgegeben.

Seiner ist trotz der Beschlagnahme die Ablieferung der
absichtlich angesammelten und noch nicht ausbcreiteten Torf-
sasermcngen an die von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums zur Annahme be¬
sonders ermächtigten Torstverke oder deren Beauftragte als
Sammelstellen zum Zwecke der Veräußerung und Abliefe¬
rung an die vorbezeichneten oder an die von der Kriegs-Roh¬
stoff.Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe-
rtunls noch zu bestimmenden Aufbereitunasanstalten ae-
startet.

Dre zur Annahme beschlagnahmter Torsfasern berech¬
tigten Torswerke werden von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministcriums mit einem
Ausivvis versehen; ihre Namen werden im Reichsanzetaer
bekanntgcgeben.

S S.
»eräutzeruvgspret « für nicht ausbereitete Lorffaser « .

Die Aufbcreitungsanstalten sind von )er Krtegs -Roh-
stosf-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe¬
nums verpflichtet worden, für die gemäß 8 1 veräußerten
Mengen unmittelbar oder durch Vermittlung der als An-
nahNcstcllen zugclaffenen Torstverke oder deren Beauftragte
an dre Ablieferer der genräß 8 4 abgelieftrten Mengen einen
Uebernahmcprcis von 25 Mark für 1 Kubikmeter gesam¬
melter Torffasern zu zahlen.

Dieser Preis versteht sich für gesammelte Toefiasern
auf dem Wagen gemessen oder bei Schüttung von mindestens

Meter Höhe und 1 Meter Breite , frei Sammelstelle ooer
frei der von dieser bezeichneten Verladeplütze, unter der
Voraussetzung, daß die Torffasern nhue erhebliche Bei¬
mischung von nichtfasrigen Bestandteilen abg liefert Werl en
und den bei jeden der zugelassenen Ausberei ungsanstalten,
Sammelftellen oder Ladeplätzen ausliegende .: Proben ent¬
sprechen.

Diese Proben sind als solche von der Moorversuchsfta-
tion in Bremen oder Moorkulturanstalt in München kennt¬
lich gemacht.

Bei erheblicher Beimischung von nichtfasrigen Bcstand-
terlen oder bei sonstigen erheblichen Abweichungen von den
Proben ist ein entsprechender Preisabzug zulässig.

Kommt eine Einigung zwischen Ablieferern und Sam-
mrlstellen über den Uebernahmepreis nicht zustande, so hat
die Sammelstclle das Preisangebot derjenigen Aufberei-
rungsanftalt , an welche die Veräußerung erfolgen wll, ein¬
zuholen. Ist der Veräußerer mit dem von der Aufberei-
tuugsanstalt geboteilen Uebcrnahineprcis nicht einverstan¬
den, kann auf seinen Wunsch die Preisfestsetzung durch die
Moorversuchsstation Bremen oder die Moorkultumnstalt
München erfolgen. Er hat sich gegenüber der angerusencn
Stelle zu verpflichten, die Kosten der Feststellung des Ueber-
nahmcprcises zur Hälfte zu übernehmen ; die andere Hälfte
wird von der Aufbereitungsanstalt übernommen.

Die Aufbereiturrgsanstalten sind von der Kriegs -Roh-
stoff-Abtcilung des Königlich Preußischen Kriegsininiste-
riums verpflichtet worden, den als Sannnclstellen zuge¬
lassenen Torstverken im Falle der Veräußerung der ange-
sammelten Mengen durch die Ablieferer an die Aufberri-
tungsanstalten für die Organisation der Sammlung , Ab¬
nahme, Bewertung , Aufbewahrung , pflegliche Behandlung.
Verpackung und Verladung der bei den Torstverke» anae-
lieferten Torffasern eine « ebrchr von • Mark ffir i ftuHf.

—-- - ÄJ SKart für l Shtbieäte:Uc''gefatnuttliet-
Xvrffaftvn gettenboi  Bestimmungen entsprechen.

Bei Minderung des Uebernahmepreises unter 25 Mark
für 1 Kubikmeter ermäßigt sich diese Gebühr vechältnis-
maßrg.

8 8.
Aufbereitu « g- erla «v» i-

Trotz der Beschlagnahme ist die Aufbereitung der Torf-
fasern den genräß 8 4 zugelassenen Aufbereituazsanstalten
zu den diesen Firmen vorgeschriebenen Bedingungen und
Zwecken gestattet.

Die Ausbereitungsanstalten unterstehen dauernder amt¬
licher Uebecwachung.

§ 7.
DeeSutz -r « « gSerlaub » i» für aufbereitete Torffaser « .

Trotz der Beschlagnahme dürfen die genräß 8 4 zuge¬
lassenen Aufbereitungsanstalten die Torffasern nach ihrer
Aufbereitung an die Kriegswollbedarf -Aktieugesellschast,
Berlin SW . 48, Verl . Hedemannstraße 3, veräußern und
abliefern.

8 8.
Meldepflicht , Meldrflelle u « d Enteig « « » g.

Beschlagnahmte Torffasern (8 1) von mindestens 5 Ku¬
bikmeter Menge, die

a/ nicht spätestens sechs Wochen nach dem Ansanrmelo
dieser Menge an eine der genräß § 4 zugelassenen Auf-
bereitungsanstalten veräußert worden sind, oder

b) sich im Gewahrsam der gemäß 8 4 zugclastencn Auf-
bcreitungsanstalten befinden,

unterliegen der Meldepflicht.
Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind

an das Webstoffmcldeamt des Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48, Verl . Hedemannstr. 10, mit der Aufschrift „Betrifft
TorffastrMeldung " zu erstatten.

Hinsichtlich der gemäß 8 8, Ziffer a, meldcpflichtiz ge¬
wordenen Mengen ist Enteignung zu gewärtigen.

» 9.
Meldepfltchttg « Perfo « e«

Zur Meldung der meldepflichtigen Gegenstände (8 »)
sind verpflichtet:

1. Personen , die solche Gegenstände im Geivahrsam haben
oder aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des
Erwerbs wegen kaufen oder verkaufen;

2. landwirtschaftliche oder gewerbliche Unternehmer , in
deren Betriebe solch« Gegenstände erzeugt oder ver¬
arbeitet werben;

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 io.
Stichtag uvv « «lvefrlfl.

Zu melden ist der am ersten Tage jedes Monats tat¬
sächlich vorhandene Bestand an meldepflichtigen Gegenstän¬
den (8 8). Die Meldung ist bis zunr 10. eines jeden Monats
zu erstatten.

8 11.
Anfrage » « nd « » träge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekurnt-
machung betreffen, insbesondere auch Freigabeanträge , sind
an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung (Sektion W. I .) des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Perl.
Hcdemtrnnstr. 10, zu richten, welche für die Entscheidung
zuständig ist.

8 13.
Knkrafttrete » .

Dre Bekanntmachung tritt mit deur 14. April in Kraft
Frankfurt (Main ), den 14. April 1917.

Stellv . Seueralkommanvo
>e» LS. « r « eek»ry » .



Bekanntmachung
betreffend Musterung der Landttnrmpflichtiaen

des Jahrganges 189».
Nachstehend bringe ich die Termine für die Landsturm-

mustcrung zur öffentlichen Kenntnis.
^bemerke, daß im Termin alle Landfturmpflichtiaen,

dw im Jahre 1899 geboren sind, zur Gestellung verpflichtetftrw.

Die Musterung findet nach folgendem Plane statt:
In Diez, Hotel „Hof von Holland" am

Freitag , den 20. April 1917, vormittags 8 Uhr.
Musterung der Landsturmpflichtigen der Gemeinden:

Allendorf Altendiez, Attenhausen , Aull , Balduinstein,
A^ ln, Berghau,en , Bergnassau-Scheuern, Berndrotb,
Biebrich, Birlenbach Aremberg, Burgschivalbach, Char-
wttenberg , Cramberg , Dausenau , Dessighofen, Dienethal,
Dornberg , Dörsdorf , Dornholzhausen, Ebertshausen , Eisig¬
hofen und Eppenrod.

3 ,  den 21 . April , vorm . 8 Uhr.
®nt§, Ergeshausen, Flacht und Freiendiez.

Montag , den 23. April , vorm. 8 Uhr.
Geilnau Geisig, Eiershausen , Gückingen, Gutenacker, .Hahn-
statten, Hambach, Heistenbach, .Herold, Hirschberg, Bömberg,
Holzappel, Holzheim, Horhausen, Jsselbach, Kalkvftn, Kal-
tenholzhausen, Katzenelnbogen, Kemmenau, Klingelbach,

Langenscheid, Laurenburg , Lohrheim, Lollschied,
Mrsselberg, Mittelfischbach, Mudershausen , Netzbach und
Nuderneisen.

Dienstag , de« 24. April , vorm. 8 Uhr.
Zrassau, Niedertiefenbach, Oberfischbach, Oberneisen, Obern-
hos, Oberwies, Pohl , Reckenroth, Rettert , Roth, Ruppenrod,
Gchaumburg, Scheidt, Schiesheim, Schönborn , Sichweia-
hausrm Seclbach, Singhofen , Steinsberg , Sulzbach, Wasen¬
bach, Weinähr , Winden und Zimmerschied.

Die Landsturmpflichtigen müssenp ü n k t l i ch um 8 Uhr
am Musterungslokale antreten.

Augenscheinliche Krüppel , Idioten pp. brauchen nicht zu
erscheinen. Für diese Leute sind event . amts¬
ärztliche Atteste einzusenden ober mitzu¬
bringen.  Wer durch Krankheit am Erscheinen im Muste-
rungstermin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest —
spätestens zum Musterungstermin — durch den betr .Herrn
Bürgermeister einzureichen. Das Attest ist durch die Otts-
Polizeibehörde zu beglaubigen, falls der ausstellende Arzt
nicht amtlich angestellt ist.

Die Herren Bürgermeister des Kreises tverden ersucht,
dre Gestellungspflichtigen in ihrer Gemeinde unverzüglich zu
dem Termin zu laden  und vorstehende Bekannt¬
machung auf ottsübliche Weise zu veröffentlichen.

Wer ohne genügende Entschuldigung sich nicht zur
Muftcrung stellt, hat schwere Strafe zu gewärti¬
gen.

Während der Dauer des Muste rungsge-
schästes haben die Herren Bürgermeister im
..'cu >rerungslokale , solange Leute ihrer Ge¬
meinde gemustert werden , zugegen zu sein,
um jederzeit auf Verlangen über die Verhältnisse der Land-
stururpflichtigen Persönlich Auskunft erteilen zu rönnen Di-
Gestellungspflichtigen sind schließlich noch darauf aufmerk-
saui zu nmchen, daß sie in reiner Kleidung und sauber ge¬
waschen zum Mustcrungstermin erscheinen müssen.

Zugänge an »andsturnchfltchti^ n sind mir u tu a t f»e «t fr
M mtim.

tarrschen Jugeiwvorbereituug vorzulegen.
D«r Kivil -Borfttze«»» »er

»«» Unterlahnkretses.
Dndrrstodt,

KekanntmachnAg.
«m Dienstag, den 17. April 1917,

nachmittags3 Uhr
findet im Sitzungssaal des Kommunallandtags im Landes-
Hause in Wiesbaden eine Versammlung statt , in welcher
durch Vertreter des Königlich Preußischen Landesamts für
Gemüse und Obst die Organisation der Gemüse und
Ob st Versorgung  sowie die Zwecke und Vorteile der
Anbau - und Lieferungsvetträge klargestellt werden sollen.

Bei der überaus großen Wichtigkeit der zu behandelnden
Fragen für die Volksernährung des bevorstehenden Witt-
schastsjayres, wende ich mrch an alle Gemüse- und Obst¬
züchter des Regierungsbezirks , mit der Bitte , um möglichst
zahlreiche Teilnahme an der Versammlung . Die gleiche
Bitte richte ich hierinit auch an die Gemüse- und Obft-Grvß-
und Kleinhändler des Bezirks.

Wiesbaden, den 11. April 1917.
Der Regierungspräsident,

v. Meister.

T- 2910- Diez,  den 11. Avril 1917.

Bekanntmachung.
Detr. Feldbestellung und Erntearbeiten an

Sonn - und Feiertagen.
Nach ministerieller Anordnung sind für die fernere Dauer

des Krieges alle gesetzlichen Sonn - und Feiettage für die
landwirtschaftlicheBestellung und für die Erntearbeiten frei¬
gegeben. Einer besonderen ottspolizeilichen Erlaubnis , wie
sie in der RcgicrungS-Polizei-Verordnung vom 12. März
1915 vorgesehen ist, bedarf es also nicht mehr; ebenso wenig
findet der Schlußsatz dieses Parapraphen Anwendung, wo¬
nach die Erlaubnis oder Arbeit auf die Zeit außerhalb dcS
Hauptgottesdienstes zu beschränken sei; auch loährend des
Hauptgottesdienstes darf doll gearbeitet werden, ohne daß
es einer besonderen Erlaubnis bedarf.

Ich lege der landwirtschaftlichen Bevölkerung dringend
ans Herz, soweit es die Witterung irgend zuläßt, im vater¬
ländischen Interesse an den Sonn - und Fclettagen die land¬
wirtschaftlichen Arbeiten zu verttchten.

Der SS« i«»l. ttauurat
Luderstadt.

«ekanntmachuug.
Tie Geschäftsstunden der Domänenrentämter sind für

die Werktage der Sommermonate Apttl bis einschließlich
September von 8 bis 12 Uhr pnd für die Werktage der
Winternwnat « Oktober bis einschließlich März von 3v 2 bis
12 Uhr festgesetzt worden. Am letzten Werktage der Monate
Juni , September , Dezember und an den beiden letzten Werk¬
tagen des Monats Apttl bleibt die Kasse geschlossen.

Wiesbaden, den 19. Februar 1912.
Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Stenern , Domäne« und
Forste« 8.

Pfeffer »» n G«l »m, n.
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PforTttatfc  Stmßurö ist ;m
»NN- unv Feiertagen auch

1. am 23. jebm  Monats und , taemt dieser auf einen
Sonn - oder Feiertag fällt , an dem vorhergehenden
Werktage,

2.  an den 2 letzten Werktagen eines jeden Monats mit
Ausnahme des Monats April,

,'j. an den 3 letzten Werktagen des Monats Aprll ge¬
schlossen.

Limburg , den 5. April 1917.
Königliche Kreiskasse

Loben.

NUchtamtliHer Teil.

«leine Chronik.
Ein deutscher Kirchen gesan  g 8 ta  g wird vom

evangelischenK chengesangsoerband für Deutschland am 7.
und '8. Mai d. I aus Anlaß der diesjährigen NeformationS-
jubelfeier in Eisleben abqehallen werden. An der Spitze des
Festausschusses st-cht der Dberpräßdmt der Provinz Sachsen.
Den Iestoortrag hat Professor Kawerau-Berlin übernommen.
Er wird sich über das Thema : „Das Kirchenlied als Ber-
mächlnis der Reformation gegenüber der Gegenwart " ver¬
breiten.

Obst- und Weinbau.
Keine Beschlagnahme der Weinvorräte.

Im Weinbau und Weinhandel tauchen immer wieder Ge¬
rüchte von einer Beschlagnahme der Weinvorräte auf . Eine
solche Maßnahme ist zur Zeit loeder vom KriegSeraäh-
rungsamt noch von militärischer Seite in Aussicht genom¬
men. Es scheint dies unzutreffende Gerücht vielmehr von be¬
teiligten Kreisen zui> Erlangung ungerechtfertigter Preis¬
steigerungen verbreitet zu werden; denn gleichzeitig wird
von" Weinhändlern zum Ankauf von Wein mit dem Hinweis
avsgefrrdert , daß eine Weinbeschlagnahme bevorstehe.

^ol,verkauf.
SamStag , den 31 . April er., vormittags 9Vä Uhr,

zu  Zollhaus , Gasthaus zur Eisenbahn. SchutzbezirkKet-
tcndach, Distrikt 37 Ziegenheck. 1 Kiefern-Stamm 3. Kl.
0,86 Festm., 26 Ki.-St . 4. Kl. --- 7,58 Festm. Schutzbezirk
Habnstättcn. Tistr . 39a Keigersberg, 40d Haserstruth, 42 b
Landgrabenhang. Eiche: 3 Stämme 4. Kl. — 2,42 Festm.. 2
Rm. Scheit und Kn. Buche: 81 Rm. Scheit u. Kn.>94 Rm.
Reiser 3. Kl. Nadelholz: Fichte 1 St . 2. Kl -- 1,72 Festm.,
2 St 3. Kl. = 1,47 Festm., 8 St . 4. Kl. --- 2,07 Festtn.,
2 Rm. Brennscheit.

. Samstag , den 21 . April  er ., nachmittags von
l ' /z Uhr ab zu Michelbach  im Gasthaus zum Aartal (Schnei¬
der) Schutzbezrrk RLckershau,en. Distr. 15a, 15c Hofwald,
20 Wolkenbach, 22 Kimmbach, 23a Und 23c Dreispitz. 27a
Tannenstück, 25a Schnepfenkopf. Eiche: 4 Stämme 3. und
4. Kl. - 2,68 Festm., 47 Rm. Scheit u. Kn., 8 Rm. Reiser
3 Kl. Buche: 86 Rm. Scheit u. Kn., 260 Rm. Reiser. Birke:
1 Rm. Kn. Nadelholz: Fichte: 4 Stämme 2. Kl. --- 4,98
Festm, 10 St . 3. Kl. = 6.28 Festm., 27 St . 4. Kl. 7,87 Festm.
Arche : 1 St . 2. Kl. = 1.37 Festm., 5 St . 3. Kl. -= 4,12
Festm., 5 St . 4. Kl. — 1,17 Festm., 55 Rm. Kieser-Brean-
knüppel, 12 Rm. Reiser, 60 Rm. Reiser nnaufgearbettet.

Mit dem Verkauf des Nutzholzes wird jedesmal begon¬
nen. Nach dem Verkauf des Holzes in Michelbach werden 7
Arxte, 1 Spannsäge gegen Barzahlung versteigert.

Holzversteigerimy. Oberförsterei
Diez.

Mittwoch , den 18 . April,  vorm . 11 Uhr in der
Wirtschaft von Emil Seibel m Altendiez.  Distr . 11
Stemkops (Nr . 641—698), 19 Steinkopfsbuchen (M . 699
bis 728), 23 u. 24 Ahlenkopf (Nr . 631—640 und Nr . 729
bis 751), 32b Spratig u. Tot . Eiche : 16 Rm. .Schi . u.
Kn. Buche : 440 Rm. Scht . u. Kn., 200 Wellen, 3lkRm>
unaufgcarbeitetes Reisig. 2483

. «om « üchertisch.
(!) Der Wille zur  Macht , das Werk von Friedrich

Nietzsche, welches seine ganze Lehre zusammenfaßt und den
Bersua einer Auslegung alles Geschehens bildet , erscheint
demnächst bei Krüner in einer gut ausgestatteten , von
Max Brahn eingeleiteten und herausgegeoenen handlichen
Einzelausgabe zum Preise von 5 Mark gebunden. Das Buch
dürfte in dieser neuen, leicht lesbaren Ausgabe neben dem
Zarathustra das meist begehrte von Nietzsche werden und
muß gerade im gegenwärtigen Stadium des Krieges als
besonders bedeutungsvoll bezeichnet werden.

Holzversteigerung.
Montag, den 16. April 1917,

ovkm. 10 Uhr
anfangend, werden
Lichteeiche 13b und

im Altendiezer
Heiliges Heck 16

Gemeindewalo, Distrikt

371 Rm. Buchen-Scheit- und Knüppelholz,
810 desgi. Wellen

dersteigert.
Anfangend am
Altendiez,

13 b.Scheuernwcg, Distrikt
den 12. April 1917.

Der » ürzermeister.
Sprenger.

(2464

Anzeige «. I

Bekanntmachung.
fCttt 20 . April 1917 , nachmittag- 38/* Uhr

wird im Rathause zu Holzappel  die der Ehefrau des
Maurermeisters Friedrich Silbereisen  zu Dotzheim
gehörige ideelle Hälfte an dem in der Gemarkung Holzappel
telegenen, im Grundbuch von Holzappel Band 9, Blatt 2oo
an? den Namen der Ehefrau des Maurermeisters Friedrich
Silbereisen . Margarethe geb. Dünkelberg zu Dotzheim und
5 Mieteigentümern eingetragenen Grundstück, Kettenblatt 7,
Parzelle 152, bebauter Hofraum, Hauptstraße 77, durch das
Unterzeichnete Gericht öffentlich versteigert werden.

Diez,  den 5. April 1917. (3473
.königliche» Amtsanricht.

Betr . Umtausch der Brotkarte «.
Der Umtausch der neuen Brotkarten sinket am ca »t$tofc

den 14 d. Mts ., in nachstehender Reihenfolge statt:
Bon vorm. 1/29—10 Uhr die Nr. 1—400,
von vorm. 10—12 Uhr die Nr. 401—800,
von nachm. 2—4 Uhr die Nr. 801—1200,
von nachm. 4—6 Uhr die Nr. 1201 bis Ende.

Freiendiez,  den 12. April 1917.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung,
Die Auszahlung der Kriegssamilienunterstützungen für

den Monat April  findet S a m s t a g , den 14. d. MtS., statt;
crm Sonntag bleibt die Kaffe geschloffen.

Freiendiez,  den 12. April 1917.re,

MrsnÄSMtllch für die HchrtMM»« « Mrb«rd HA«, Bo#

*
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